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Bad Segeberg, 04. August 2021  

Der Abrechnungspreis einer aufgrund einer ärztlichen Verordnung individuell für 
einen Patienten in der Apotheke hergestellten Rezeptur setzt sich aus 
unterschiedlichen Komponenten zusammen. Maßgeblich sind hierbei der 
Festzuschlag von 90 Prozent auf die Apothekeneinkaufspreise für Stoffe und 
Verpackung, der Rezepturzuschlag für die Herstellung je nach Art und Menge des 
herzustellenden Arzneimittels sowie das Fixentgelt in Höhe von 8,35 Euro bei 
verschreibungspflichtigen Inhaltsstoffen. 
 
Beispiel für eine verschreibungspflichtige Salbe (100 g)1): 

 

Apothekeneinkaufspreis (AEP) für Wirkstoff (1 g Pulver), Grundlage (99 g 
Salbengrundlage) 
und Gefäß (1 Spenderdose für 100 g) 

5,00 Euro 

+ Festzuschlag (90 % auf AEP) 4,50 Euro 

+ Rezepturzuschlag für Herstellung (6,00 Euro bei Anfertigung von Salben bis 200 g) 6,00 Euro 

+ Fixentgelt (wie auch bei verschreibungspflichtigen Fertigarzneimitteln) 8,35 Euro 

+ Mehrwertsteuer (19 %) 4,53 Euro 

= Abrechnungspreis der Apotheke 28,38 Euro 

 
Die Anhebung des Rezepturzuschlages und die Einführung des Fixentgeltes haben 
dazu geführt, dass die Abrechnungspreise der Rezepturen oftmals höher sind als 
die von vergleichbaren Fertigarzneimitteln (Beispiele): 
 
  Preis Rezeptur Preis FAM (CRE/SAL) 
Betamethasonvalerat 0,1%  
(NRF 11.37) 

50g 37,54 € 15,15 € - 18,39 € 
100g 40,51 € 19,64 € - 25,04 € 

Triamcinolonacetonid 0,1% 
(NRF 11.38) 

50g 35,08 € 15,78 € - 19,17 € 
100g 37,27 € 26,74 € 

Preisstand FAM 15.7.2021 
 
Bitte prüfen Sie daher vor der Verordnung einer Rezeptur, ob ein entsprechendes 
oder vergleichbares Fertigarzneimittel zur Verfügung steht. Rezepturen stellen in 
der Regel nur dann eine wirtschaftliche Alternative zu Fertigarzneimitteln dar, wenn 
für diese Indikation keine vergleichbaren oder nur für den Patienten nicht geeignete 
Fertigarzneimittel zugelassen sind. 
 
Die Vorgaben der Arzneimittelrichtlinien (AM-RL) als auch die des SGB V gelten 
sowohl für Fertigarzneimittel als auch für die Verordnung von Rezepturen. Eine 
Verordnung z.B. ausschließlich von nicht-verschreibungspflichtigen Wirkstoffen in 
einer Rezeptur für einen erwachsenen Patienten ist daher nur in bestimmten 
Ausnahmefällen möglich (Vergleiche Anlage I AM-RL). 
 
Wenn die Verordnung eines Fertigarzneimittels nicht in Betracht kommt, verordnen 
Sie bitte die von der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) 
beurteilten und hinsichtlich ihrer Plausibilität geprüften standardisierten 
Rezepturvorschriften des Neuen Rezeptur-Formulariums (NRF)2). So vermeiden 
Sie eventuelle Rückfragen der Apotheken. Bitte geben Sie auf der Verordnung 
einer Rezeptur immer die Gebrauchsanweisung und die Dosierung an. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung: 
Stephan Reuß (Beratungsarzt der KVSH) 04551 883351 
Alf Richter (Beratungsapotheker der AOK NordWest) 0800 2655 506 380 
1) https://www.abda.de/apotheke-in-deutschland/preise-und-honorare/beispielrechnung/ 

2) https://dacnrf.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=5 


